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Gemäss Ziffer 6.9 „Verfahren“ der ChemRRV, Anhang 2.15, entscheidet die IN-

OBAT über Ausnahmen von der Gebührenpflicht und über Gesuche um Zahlun-

gen an Dritte durch Verfügung. Die massgebende Rechtsmittelbelehrung zu 

den entsprechenden von INOBAT erlassenen Verfügungen nachstehend:  

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Gegen diese Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 

St.Gallen, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist innerhalb von 30 

Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen; die Frist beginnt am Tag 

nach der Eröffnung der Verfügung zu laufen. Die Beschwerdeschrift ist im Dop-

pel einzureichen. Sie hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-

weismittel und die Unterschrift der Beschwerdeführerin bzw. des Beschwerde-

führers oder seiner Vertreterin bzw. seines Vertreters zu enthalten. Die ange-

fochtene Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind der 

Beschwerde beizulegen, soweit der Beschwerdeführer bzw. die Beschwerde-

führerin sie in Händen hält.  

 


